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Beschlussvorlage 5814/2019 
 

Rechnungsprüfungsamt 

Herr Loser 

Gesamtabschluss zum 31.12.2018 

Beratungsfolge Rechnungsprüfungsausschuss 
Stadtrat 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss stellt die Ordnungsgemäßheit des 
Gesamtabschlusses 2018 fest. 

 

 

Gremium Ja Nein Enthaltung wie Vorlage TOP 

Rechnungsprüfungsausschuss 

Stadtrat 

     

 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Mayen hat neben dem Jahresabschluss für das jeweilige Haushaltsjahr auch einen 

Gesamtabschluss aufzustellen (Artikel 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG, § 109 Abs. 4 GemO 

geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 08.10.2013 -GVBl. S. 349-).  

Der erste Gesamtabschluss wurde zum 31.12.2015 aufgestellt. 

Mit der Aufstellung des Gesamtabschlusses 2018 war die Steuerberatungsgesellschaft 

Jungen und Kollegen GmbH aus Mayen beauftragt.  

 
Nach § 109 Abs. 8 i.V.m. § 113 Abs. 1 GemO ist der Gesamtabschluss durch das 

Rechnungsprüfungsamt und den Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen, eine förmliche 

Beschlussfassung des Stadtrates ist allerdings nicht vorgesehen. Dies resultiert daraus, dass 

eine entsprechend förmliche Entlastung nicht vorzunehmen ist, da dies bereits im Rahmen 

der jeweiligen Einzelabschlüsse zu erfolgen hat.  

Dem Gesamtabschluss  kommt  insoweit ausschließlich eine „Informationsfunktion“ zu. 

 

Die Prüfung des Gesamtabschlusses erstreckt sich gem. § 113 GemO darauf, ob der 

Gesamtabschluss einschließlich des Anhangs sowie die den Gesamtabschluss erläuternden 

Anlagen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, den gesetzlichen 

Vorschriften sowie die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Gesamtvermögens-, Gesamtschulden-, 

Gesamtertrags- und Gesamtfinanzlage der Stadt Mayen und der in den Gesamtabschluss 

einbezogenen Tochterorganisationen vermittelt.  

 

Die Prüfung des Gesamtabschlusses baut auf den Prüfungen der Einzelabschlüsse auf, 

dabei sollen die Prüfungsinhalte aus der Einzelabschlussprüfung nicht wiederholt werden. 

Dementsprechend beschränkt sich die Prüfung auf die Vollständigkeit der Unterlagen und 

die ordnungsgemäße Konsolidierung.  
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Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes und der Kämmerei haben die Aufstellung des 

Gesamtabschlusses von der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der Erstellung der 

Summenbilanz, der Summenergebnisrechnung über die Konsolidierungsbuchungen 

begleitet. Dabei wurden die wesentlichen Arbeitsschritte mit ihren wirtschaftlichen, 

buchhalterischen und rechtlichen Grundlagen erläutert. 

 

Vereinfachte Darstellung der Gesamtbilanz zum 31.12.2018 im Vergleich zur 

Vorjahresbilanz 
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Gesamtergebnisrechnung 2018  
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Gewinn- und Verlustbringer 2018 
 

Stadt Mayen -632.978,12 €

Korrektur Vereinnahmung Ergebnis AWB 2017 -112.463,40 €

-745.441,52 €

Stadtwerke:

Wasserwerk 533.334,18 €

Parkeinrichtungen 329.089,47 €

Badezentrum -1.259.102,94 €

Gesamtergebnis            -396.679,29 €

StEG GmbH & Co. KG 224.597,60 €

STEG GmbH 1.119,08 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 194.400,30 €

Konsolidierungsmaßnahmen

Ergebnis KommAktiv GmbH anteilig    -23.275,23 €

Ergebnis FWM GmbH anteilig -6.593,60 €

Konsolidierung Zuschuss SteG mbH & Co.KG 82.109,75 €

Konsolidierung Zuschuss Badezentrum 1.223.675,36 €

Konsolidierung Kauf Grundstück -198.977,59 €

"Etzler Graben" durch die Stadt Mayen

Ergebnis Gesamtabschluss 354.934,86 €

Entwicklung des Jahresfehlbetrages aus den Einzelabschlüssen                        

Gewinn- und Verlustbringer 2018

 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Siehe Vorlage 
 
Familienverträglichkeit: 
Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in 
der Stadt Mayen? 
Nein 
 
Demografische Entwicklung: 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen 
Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar 

 die Geburtenrate 

 die Lebenserwartung 

 Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung) 
und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen? 
Nein 
 
Barrierefreiheit: 
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Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der 
Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit? 
Nein 
 
Innovativer Holzbau: 
Sofern es sich um ein Bauwerk handelt: Kann das Bauwerk als innovatives Holzbauwerk 
errichtet werden: 
Ja:   Nein:   Entfällt:  X 
 
 
Welche Auswirkungen ergeben sich aus dem verfolgten Vorhaben für das Klima?: 
Inwieweit wurden Klima- und Artenschutzaspekte berücksichtigt? Wurde beispielsweise bei 
Baumaßnahmen bzw. Renovierungsmaßnahmen die Möglichkeit von Solarthermie- und 
Photovoltaik-Anlagen geprüft? Wurde die CO2-Bilanz von zu beschaffenden Produkten 
geprüft / verglichen? 
 

 
Anlagen: 
 
1. Gesamtabschluss 2018 der Stadt Mayen 
2. Anlagen zum Gesamtabschluss 2018 
3. Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Gesamtabschluss 2018   
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